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beinahe überall nach dem erſten Evangelium gehalten. Leichen⸗
Gebrau
predigten ſind zwar ui allerorts, wie ich dafürhalte, im

Welches Syſtem Aun Uun wirö ſchliehlichõen abſterbenoͤen Eapitalismus eLlehen?
Von Franz Graf Kuefſtei U.

II
Ve nach dem Wirthſchaftszweige Unterſcheidet landwirth⸗ftliche gewerbliche und Handels⸗Credite.
I nach der Unterlage, welche dem Credit al Deckung dient,unterſcheidet man wieder Realeredit Im engeren Sinne,nämlich ern greifbarer Gegenſtand direct als Deckun

lent, Unternehmungs⸗Credit, wenn die Unternehmungal die Grundlage des Credites iſt und die auf ihr Gelingengeſetzte offnung owie das un ihr ſteckende, meiſt bewegli 16
Vermögen als Deckung dient. Hiezu geſellt ſich als dritte Gattungder La 11 zur Erleichterung der Transactionen
und Herabminderung der Barzahlungen. Er dient zur Erſparungder baren Geldmittel nd deren koſtſpielige Verſendung, dann
der raſcheren Verwerthung von Producten, 8  E nich Ogleicherkau werden können; hier bilden M der Regel Ccirculirende
Qaaren bder nicht hinterlegte bewegliche Werthobjecte die wirk
liche Grundlage und Deckung, währen Iu der Oeffentlichkeit die
Perſon oder die Firma al belehnt erſcheint. (Der ſogenannteGeſchäftscredit und Zahlungscredit gehören Inter leſe Categorie.)D

＋

ieſe Eintheilung nach der Unterlage ſtimmt Im Allgemeinenmit der vorerwähnten, nach den Wirthſchaftszweigen überein;aber doch nicht vollkommen, da der landwirthſchaftlicheCredit nicht auf den Realeredit beſchränkt leibt, ſondern auch,aber Iu eit geringerem Maße, den Unternehmungscredit In
Anſpruch nimmt. Für dieſe Abhandlung entſpricht die letztgegebeneEintheilung beſten.

Der öffentliche Credit bildet eine ſelbſtändige Credit—
Categorie, ſeine Grundlage iſt en  eder ern öffentlicher Eſtbder die Steuer.

der Realcredit, der Realeredit Im engerenSinne, Iu dem von den Volkswirthen ſo ziemlich eßliverſtanden bir Dieſer Realeredit theilt ſich In zwei Unterab—⸗
theilungen. In den Realeredit iit beweglichem CTL.
an (Fauſtpfand), welches als Sicherſtellung für die Schuld
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dem Gläubiger übergeben wird. teſe Schuldgattung dient, um

m I nt UN kleineren Geldbedürfniſſen abzuhelfen. DieſeU
ſollte ſtreng genom unentgeltlich ſein, (immer unter Berück  2  —
ſichtigung einer Entſchädigung Ar den Nachtheil, der dem Geldver—
leiher ntſteht) weil eine Gefahr des Verluſtes durch Hinterlegung
des Pfandes ausgeſchloſſen iſt nd weil bei dieſer Schuldgattungu
In den eltenſten Fällen die Bedingungen vorhanden ſind, welche
den Geldgewinn rechtfertigen. Da jedoch eute noch das eld
al  U fruchtbringend auch ſehr älſchli angeſehen
wird, oder doch eine Entfchädigung für verliehenes eld 3u nehmen
geſtattet iſt eil die mnahme berechtigt iſt, daß heute jeden
Geldvorrat El auf irgend eine Art zinsbringend anlegen kann,
—* kann der Zins für auf Handpfand geliehenes eld nicht gan  5
plötzlich abge werden. Für dieſe Schuldgattung würde ſich
eine billige Zinstaxe ehr wohl eignen.

Nach der verſchiedenen Benützung dieſes Credites kann
man drei Arten unterſcheiden.

Einerſeits raucht der kleine Gewerbetreibende und Land
wir öfters eld für Urze Zeit, ohne den nöthigen Credit 3u
haben, Bürgchaft tellen 3u können oder 3u wollen; hat einen
leicht ewegen Werthgegenſtand, ſo trachtet Hinter⸗
legung desfelben meiſtentheils bei Geldanſtalten das

5 Zeit vorgeſtreckt 3u erhalten. Dieſer Creditnöthige eld für kur
ttet den Uldner oft vor dem Ruinkann ſehr nützlich ein, EL YE

oder vor großem Schaden. Dieſen Credit möglichſt billig 3u ſtellen,
hat die Regierung und Gefetzgebung veuſchiedene ittel, namentlich
durch Unterſtützung der Vorſkaſſen, mit der Verpflichtung,
für die gewährte Erleichterung ſe Dieéder ein beſtimmtes
Zinsmaß nicht 3u U  berſchreiten. Werden den Vorſchußkaſſen
namentlich den genoſſenfchaftlichen Erleichterungen beim Steuer⸗
zahlen gewährt, ſo erwächſt der Regierung dadurch die Pflicht
die Schuldner (zu deren Beſten die Erleichterung doch gewährt
wurde) vor Ausbeutu0 U bewahren. Durch Feſtſetzung eines

den mit einigen beſchränkenden Vorſchriften,Zinsmaximum, verbun
3u erreichen. Voniſt diefE Zweck RAnl emnſa

en und ſicherſten eleredit wirddem Hauptgeſchäfte der Vorſchußka dem Wechf

noch die ede ein
Anderſeits benützen Geldpeculanten, welche zinstragende

Werthpapiere beſitzen, ohne diefelben verkaufen wollen, dieſe
Creditart Inter wenig veränderter Form, dem ſogenannten
Report und Deport (Vulgo eſchäf Der Geldbeſitzer
u hier die Werthpapiere de Ge  edürftigen, verkauft ſie
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aber Im ſelben Augenblicke wieder den letzteren einen
öheren Preis auf Zeit Die Preisdifferenz nennt man den
Report; ſie iſt eigentlich der Zins, den der Geldſuchende für das
vorgeſtreckte Geld zahlen muß, während das Wer  Apter als
Fauſtpfand beim Geldverleiher bleibt nd die Verluſtgefahr aufhebt oder doch auf ern Minimum hinabdrückt, inſolange das an⸗
genommene ſe einen entſprechenden Werth hat Der
Kauf und Verkauf der Werthpapiere iſt QAbet NU ein Verdecken
des wahren Sachverhaltes. Umgekehrt kann der Speculant aber
auch Werthpapiere Geld benöthigen, EL àa 12 Daisse
ſpeculiert, dann au der Speculant die Papiere und verkauftſie ſogleich wieder den Verkäufer auf Zeit, Lie
ferung einer ſpäteren Zeit, um einen niedrigeren Preis; die
gezahlte Differenz iſt der Deport.

Da dieſe Gattung Geſchäfte wohl ausſchließlich zur Ein⸗
gehung von Börſegeſchäften dient und das Börſeſpiel weſentlichfördert, könnte vollkommen verhoten werden
Dieſes Verbot der produetiven Arbeit nichtden geringſten Eintrag thun und die öffentlicheOT durch einen 1
können. en Schritt unULr gewinnen

Endlich drittens wird das Handpfandgeſchäft in ſehrausgedehntem aße betrieben, Um den conſumtiven Credit 3uerleichtern. Einzelne Geldverleiher nehmen oft irgend E Ge  7
genſtände als an 0 Ium Großen wird dieſes Geſchäft durchdie Pfandleih⸗Anſtalten betrieben. Dieſe Pfandleih⸗Anſtalten 9E·währen eute wenigſtens ausſchließlich Credit 3u conſumtivenZwecken gegen unerhört hohe Zinſen Die Höhe der Zinſen machteS unmöglich, einen ſolchen Credit productiven Zwecken be⸗
nützen.) Bei dieſem Credit handelt * ſich in der Regel darum,ſich vor dem Verhungern Erretten

In der edelſten Abſicht al „Montes 1 pietaà“ gegründet,
um den Leuten für Urze Zeit ſehr billiges Geld ver.
chaffen arteten teſe Anſtalten In Zeit fur  ar aus;ſo zwar, daß ES gewi beſſer wäre, dieſe Anſtalten ganzunterſagen, wenn nicht ein gerechterer und billiger Modus ein⸗
geführt werden kann. Der Zins ird hier immer hoch ſein müſſen(außer CS tünden der uſtalt für wohlthätige beſtimmteGeldmittel zur Verfügung) denn die Aufbewahrung und In⸗ſtandhaltung der oft recht umfangreichen Pfänder erfordert großeAufbewahrungsräume und ern eigenes Aufſichtsperſonale; auchmuß da arbeitende erſonale verhältnißmäßig bedeutend ſein,
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weil jede einzelne Perſon nur kleine, oft nur einige Kreuzer
betragende Darlei erhält; alſo auf jeden Gulden ein eträcht
1  eY Theil der dminiſtrationskoſten ntfällt Wenn nun gar
ſolche Anſtalten als gewinnbringende Unternehmungen gegründet
werden, ſo ergibt ES ſich ganz natürlich, daß der eingeforderte
Zins ſehr bedeutend ſein muß Man wird nicht weit irren, wenn
man den niederſten Satz mit 127 Percent für ein ahr
nimmt; dagegen gehören Fälle, un denen 48 und noch viel
mehr Percente werden, zur Regel. Es wird chwer
möglich ſein, behaupten, daß olche Anſtalten bei dieſem
Zinsfuße noch von Vortheil ſein können, ganz abgeſehen von der
bral, welcher hier öffentlich in Geſicht geſchlagen wird. Von
den ſog Winkelverſatzämtern die Peſt der armen Leute
iſt hier nicht die Rede, ondern nur von den conceſſionirten An⸗
alten, die Armuth beſteuern, Dividende zahlen zu
önnen.

ind alſo Pfandleihanſtalten nothwendig, und eS wäre
gewiß ber das Ziel hinausgeſchoſſen, wenn man dieſelben ganz
verwerfen ud plötzlich beſeitigen wo  E, müſſen ſie derart
eingerichtet ſein, daß dem Armen wirklich ein orthei daraus
entſtehe. Niemals dürfen ſolche Anſtalten m gewinnbringende
Geldunternehmungen ausarten Die fromme Liebe hat die en
Pfandleih⸗Anſtalten (montes di Pietà) gegründet und dieſelben
müſſen hrem Ausgangspuncte wieder zurückkehren. Dort,

die Nächſtenliebe auf Wohlthätigkeit
gegründete, von jedem Gewinne abſehende alſo
mit kleinem Zinſe zur Beſtreitung der Verwaltungskoſten arbeitende

Privatanſtalten hervorruft, waren dieſe mög⸗
unterſtützen. Wenn e rivate Initia⸗

ve dürfte nur no die Stadtgemeinde
Anſtalten In ihrem Gebiet errichten und

ohne Erzielung eines Gewinnes führen; alle an⸗
deren Pfandleih⸗-Anſtalten wären augenblicklich
3 u ießen, 10 rüher dies ieht, 0ſſer ud vortheilhafter.

2 Der Realcredit mit unbeweglichem Pfand.
Die eigentliche Die Hauptkategorien, we als
Hypotheken eſtellt werden, ſind run und oden, Häuſer, Berg
werke und neuereLr Zeit auch Eiſenbahnen. Dieſe Creditgattung ſpielt
In der geſammten Volkswirthſ

ft eine um nicht 3u ſagen
die Hauptrolle. Der Verkehrswerth der unbeweglichen Objecte
iſt einer viel geringeren Preisſchwankung ausgeſetzt, al jener



der beweglichen, mobilen Objecte Ferner iſt der Ertrag und
auf dieſen ründet ſich zumeiſt der ſogenannte Capitalwerth der
liegenden Objecte ern ehen wenig wechſelvoller; 10 Im großen
Durchſchnitte zeigt ich bei dieſen Objecten eine ſucceſſive Erhöhung
des Ertrages,) daher ein ſteigender Capitalwerth. Es kann demnach
kein ſichereres Unterpfand Ar eine Schuld gefunden werden, al
die liegenden Ertragsobjecte. Es Tklärt ſich aher auch die Vor
liebe der eine ſichere (wenn auch geringere Verzinſung ſuchenden
Ge

Eſttzer für derartige Unterpfänder, für den Kauf von
theken Vor Jahren war dieſes Geſchäft noch Ußerſt gering⸗
fügig u Oeſterreich, denn der bäuerliche Eſt war noch gebunden,
überhaupt die Werthe noch nicht mobiliſirt te eute; ferner
beſtanden uL ganz wenige Eiſenbahnen und auch dieſe varen
meiſtentheils QH gebaut. Der Hypothekar⸗Credit dehnte
ſich Aher zumeiſt auf den Hausbeſitz und einzelne größere Be
ſitzungen aus; aber auch hier zeigte ſich noch eine große Be
ſchränkung; überhaupt war die Zinswirthſ der Capitalis⸗
mus noch nicht tief eingedrungen Vie heute. Der Uunver
chuldete eigene, wenn auch kleine Eſt un war die
Regel, die Schuld ein bedauerliches Auskunftsmittel. eute wird
immer mehr dieu 5  UL ege dies iſt 10 eben das Weſen
des Capitalismus!

leſe Art Unterpfand unterſcheidet ſich weſentlich von der
vorangeführten inter Anderem auch dadurch, daß hier der Credit
in der Regel dem belaſteten Objecte zugewendet, reſp zur Be
ſtreitung ſolcher Auslagen verwendet wird, welche Qus dem Eſt
verhältniſſe entſpringen; während bei Erlegung de Handpfandes
dieſes letztere keine andere Bedeutung hat, denn al Sicherheit

dienen, während das aufgenommene eld In gar keine Be
ziehung 3u ihm gebracht ird (Das aufgenommene eld kann
zur Conſumtion, Ankauf rgend welcher Gegenſtände 20 2ce
verwendet werden; zur Deckung kann eine Obligation, eine Uhr
enn Stiefel 20 ienen.

Wenn jedoch ein Haus oder ein anderes liegendes Object al
Unterpfand geſtellt wird, ſo iſt n der weit überwiegenden Zahl
der Fälle da Objeet ſelbſt ES8, für welches da Darleihen auf
genommen Urde, entweder Auni den Bau vollenden oder den
Kaufſchilling vervollſtändigen zu können, größere Reparaturen
und Umbauten vorzunehmen bder Erbanſprüchen gerecht 3u
werden. Die Fälle, In denen Jemand ſeinen liegenden eſt

1/ Wenn auch u letzter Zeit aus ſpeciellen Urſachen der Ertrags⸗
und Grundwerth geſunken

V iſt
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mit Ypothekenſchulden elaſtet, da ſo erhaltene Geld
zur Speculation, Ar größere Unternehmungen 20 ver⸗
wenden, haben ich wohl ermehrt, ind aber umſoweniger
ausſchlaggebend, als auch In dieſem Falle der Character der
Schuld nicht alterirt wird und aher die Bildung einer eigenen
Kategorie nicht nothwendig iſt, 10 nicht einmal möglich ware

Es tritt alſo hier wie auch bei dem noch 3u beſprechenden
Unternehmungs⸗Credit chon das natürliche Verhältni der
Theilhaberſchaft hervor. Bei dem Handpfandgeſchäft iſt der
Gläubiger gleichgiltig die Verwendung des dargeliehenen
Geldes, da Pfand gewährt Deckung, und Iu der ege
reichliche Deckung, und iſt EI Iun eld umzuſetzen. Anders
ſteht die Sache bei dem unbeweglichen deſſen erth
namentlich durch ennen Ertrag bedingt iſt Sinkt der Ertrag,
ſo n der Eu. des ande ſehr leicht Unter den Geldwerth
des Darleihens; und iſt endlich der Gläubiger genöthigt, das
Pfand QAn Zahlungsſtatt 3u übernehmen, ſo iſt ihm un der Regel
auch damit wenig gedient, da EL auf einen arbeitloſen Zins Qus
dem regelmäßigen Ertrag gerechnet atte, und der Verkauf 68
Pfandobjectes oft nuLr nit Verluſt 3u bewerkſtelligen iſt Gar
manche Sparkaſſe und auch Private aben Pfandobjecte
In Händen, auch meiſten einem ehr geringen Preis.

Bei dieſen Geldgeſchäften iſt der Gläubiger alſo weſentlich
an dem edethen de Pfandobjectes intereſſirt. (Natürlich iſt
hier von den Wucherern, welche auf den Ruin der Wirthſchaft
ausgehen, nicht die Rede.) Der Gelddarleiher wird, dee Theil
nehmer und Theilbeſitzer Dieſer Theilhaberſchaft ud dieſem
Theilbeſitze wäre, der wahren Natur der Sache und den Mora
liſchen Principien, welche die Geldgeſchäfte regeln ſollen, ent
ſprechend, Enn richtiger Ausdruck geben.

Bei Erörterung der Principien iſt auf dieſes Verhältniß,
wie ES ideell iſt und formal ſein ſollte, hingewieſen worden.
Der praktiſche Vorgang, Aum dem richtigen Princip naher
kommen, wird ſich jedoch bei den verſchiedenen Pfandobjecten
verſchieden geſtalten. Bei Cn Kategorien könnte
jedoch geſe das Verhältniß der Theilhaber—

ausgeſprochen werden Dieſer Schritt
zur olge, daß die we  6 eln Object be  V
laſtet, auf die Perſon des Schuldners nicht über⸗
tragen werden könnte, immer unredliche orgänge,welche Strafe rheiſchen ausgenommen. ürde ein wegen
ſeines Reinertrages von 4000 auf geſchätztes
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Haus mit eld ſein, auf Anregung des oder der
Gläubiger um verkauft werden, ſo 0 der Schuldner
keine weiteren Verbindlichkeiten gegen ſeine früheren Gläubiger
3u erfüllen; denn EL auch bar erhalten hat,

hat ETL dieſelben al perſönliches Darleihen nicht erhalten,
ſondern EU hat einen Theil ſeines Hauſes verkauft und die
Gläubiger können NUuL auf den aliquoten El de Hauſes In
ſpruch erheben; reſpective, da das ganze Haus gleichzeitig Bürg⸗
ſchaft leiſtet, auf das ganze Haus bis zur Deckung des arge⸗
iehenen Geldbetrages.

Wenn der Gläubiger (der eigentlich als Theilkäufer
zuſehen iſt) dabei zuweilen eine Geldeinbuße erleidet, ſo geh
eS dem Uldner reſp Theilverkäufer auch nicht beſſer
Unredliche Vorgänge unterliegen dem Strafgeſetze

Es iſt überhaupt ein volkswirthſchaftlicher, noch mehr
raliſcher SellS, daß eine Schuld 1e nach orthei des Gläu⸗
bigers in eine erſonal⸗ oder Realſchuld umgewandelt werden
kann. mu beſtimmt ausgeſprochen werden, daß das ein⸗
gegangenée Verhältniß nur im beiderſeitigen Einvernehmen geän⸗
dert werden könne. Entweder ſoll die Sache, oder die Perſon
eld  E ſein, aber niemals beide zugleich für dieſelbe Schuld;
ſelbſtverſtändlich müßte aber 35 der vorgemerkte Gläubiger den
Vorzug aben für den Vermögenstheil, auf den C vorgemerkt
iſt, der gewiſſermaßen ereits von ihm gekauft iſt

Wenn dagegen eingewendet werden ſollte, daß dann die
Capitaliſten ſich Uten werden, ihr eld auf unbewegliche Objecte
3u verleihen, ſo kann man getroſt antworten, daß eine weſentliche
Beſchränkung der Geldverleihung ern wahrer Segen für den
Volkswohlſtand wäre, eil gerade dadurch der Capitalismus

wirkſamſten beſchränkt, auch noch nich ausgerottet
würde. Das große (be. 1 der heutigen Volkswirthſcha iſt
10 eben, daß viele Schulden gemacht werden, daß nicht mehr
die Producenten und Beſitzer unbeweglicher erträglicher Objecte
den ewinn machen, ondern diejenigen, we  6 nicht das Object,
aber doch die Schuldurkunde, den Werth des jectes, beſitzen
Beim Häuſerbeſitze tritt dieſes Verhältniß nicht ſo ſehr zu Tage,
weil das Haus auch ohne bedeutende Arbeit durch In⸗
ſtandhaltung enn Jahreseinkommen bringt. iel merklicher
wird S aber bei dem Bodenbeſitze, weil hier die Arbeit,
und 3 eine ſehr intenſive Arbeit, den Ertrag ermöglicht und
dadurch dem Objecte den Geldwerth gibt Auch, daß da  D Haus
einen u Geld berechenbaren Bauwerth hat, während der Boden
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nur atur ohne vorausbeſtimmtem Arbeits und Geldwerth,
welch' letzterer nur indireet QAaus dem Ertrage ermittelt werden
kann, bildet einen hedeutenden Unterſchied zwiſchen Haus oder
Eiſenbahn) und bden Dieſer Unterſchied iſt von ſehr großer
Bedeutung, doch kann hier nur inſoweit darauf 1 ge⸗
nommen werden, als der 3u behandelnde Gegenſtand * erfordert.

Was hier vom Haus geſagt wird, gilt Im Weſentlichen auch
von der Eiſenbahn, obwohl bei etzterer die Unternehmung mit
in rage ommt Da jedo dem heute herrſchenden Zuge folgend
die Verſtaatlichung der Eiſenbahnen NUUL eine rage der Zeit iſt,
werden ieſelben als Pfandobject hier nicht eingehender beſprochen
Andere noch mögliche Pfandobjecte önnen hier ebenfalls 4*⁴

ber—
gangen werden, da ſie eine verhältnißmäßig geringe Bed eutung
aben oder, wie bei Bergwerken mehr den Charakter von Unter
nehmungs⸗Credit annehmeu. Anders iſt S mit den Grund
ſchulden, we threr großen Wichtigkeit einer genaueren Er
örterung umſomehr unterzogen werden müſſen, als gerade auf dieſem
Gebiete eine Reformthätigkeit, die Erfolg haben will, einſetzen muß

Es iſt 7˙⁷ die Wiederholung einer bekannten Thatſache,
hier geſagt wird die Landwirthſchaften Oeſterrreichs ſind

überſchuldet. Doch mögen einige wenige Zahlen den wahren
Qn. andeuten.

Vom Jahre — 1—1 alſo In V  ahren hat ſich der
hypothekariſche Schuldenſtand (excluſive Städte und Montan
Induſtrie) Iun Cisleithanien 578.8 Millionen alſo durch⸗
ſchnittlich per Jahr um 72/3 Millionen vermehrt; das iſt
—Aum mehr als 11  2 Percent des geſammten Grundwerthes. Be
denkt man nun, daß dieſe Schuldzunahme ſeit V  ahren auert,

viellei Qu nicht immer mit der gleichen Intenſität,
E ergibt ſich daß wenigſtens (wahrſcheinlich noch bedeutend
mehr) des Grundwerthes dem Capital, reſpective den Capitaliſten
gehört Wenn man ferner in Erwägung zieht, daß bei
Berechnung des Capitalwerthes ein Apercentiger Reinertrag
genommen wurde, enn ein höherer Percentſatz 3u Grunde
gelegt würde, würde ein viel kleinerer als der berechnete Capital
—2— von 4600 Millionen herauskommen daß jedoch der
durchſchnittliche für die Schulden leiſtende Zins wenigſtens
6.4 Percent beträgt, ſo ergibt 8 ſich mit Evidenz, daß das
Capital nicht nuL den Ertrag des ihm verſchriebenen Grund  —
theiles, ondern auch noch einen bedeutenden Ertragstheil des

1) Selbſt Meliorationen vermiſchen ſich ſo innig mit der Natur, daß
eine Trennung nur m ſeltenen en vorgenor  en wverden ann.
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nicht verſchriebenen, ſogenannten unverſchuldeten, Grundtheils
für ſich in Anſpruch nimmt. e Grundbeſitz zahlt alſo wenig⸗
ſtens (wahrſcheinli mehr als) die Hälfte des geſammten Rein⸗
erträgniſſes als Zins an das Capital, reſpective die Capitaliſten.
Die geſammten den Boden belaſtenden Steuern und Umlagen
nehmen etwas weniger als die Hälfte des nen ausgerechneten
Reinertrages von 163 Millionen vor weg Somit erſcheint
CS klar, daß dem Grundbeſitze kaum mehr der Ertrag
ſeiner eigenen Arbeit eines Taglohnes erhalten bleibt,
umſomehr als Amortiſation der en Schulden dann Wechſel
ſchulden 20 den etwa noch erübrigenden Reinertrag vollkommen
verſchwinden machen. Dies gilt natürlich vom großen Ganzen;
einzelne Wirthſchaften ſind noch ganz unverſchuldet, andere über
den Durchſchnitt belaſtet Daher rklärt ( ſich auch, daß bei
den exekutiven Verkäufen über Millionen Ulden Im Jahre
1878 allein Uneinbringlichkeit abgeſchrieben, das E iu
Perſonalſchulden umgewandelt werden mußten Dieſer jährliche
erluſt an Hypotheken iſt übrigens In einer ſtetigen Zunahme
begriffen (von 4772 Millionen Iim Jahre 1874 auf 207½
Millionen Im ahre Auch die Anzahl der jährlich

xekutiven erkaufe kommenden Wirthſcha wuchs raſch
von 4413 Iim Jahre 1874 auf 9090 Stück Im Jahre 1878.

Daß dies geſunde Verhältniſſe ſind und die angegebenen
Zahlen für ein Gedeihen der Wirthſchaften reden, wird wohl
Nieman behaupten können. ſt aber ein Uebel, und zwar ein
raſch wachſendes, vorhanden, dann rag 68 ſich 0  EL kommt
das Uebel? wie iſt ihm abzuhelfen?

Das Uebel ſtammt QAus verſchiedenen Urſachen, we  e hier,
w0 die Zinsfrage Hauptſache iſt, nicht alle angeführt werden
können; doch die eigentliche Urſache Aus welcher ſich die au

erklären laſſen —

ſt die alſche Beurtheilung der Natur
des Grund und Bodens und in olge deſſen die Anwendung
der capitaliſtiſchen Lehren und Einrichtungen auf enſelben. Der
Capitalismus eſteht, wie bereits erwähnt, Iun der Trennung des
Geldwerthes von den Gegenſtänden, ˙o daß EV und Object
ſich In verſchiedenen Händen befinden können, und daß der eld
Werth⸗Beſitzer den erſten einen fixen Gewinntheil als Zins für
ich Iun Anſpruch nimmt und auch erhält. Bei allen von enſchen⸗
händen gefertigten Gegenſtänden läßt ſich ern Erzeugungswerth
feſtſtellen, das die zur Herſtellung des Gebrauchsobjectes

Dieſe Zahlen gelten Nur für den kleinen ländlichen Beſitz Cisleithaniens.
Statiſtiſche Monatsſchrift 188⁰0 Jännerheft.
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N th 19 En Koſten drücken den pbahren Geldwerth dAus Je
nach der vorhandenen Menge olcher Gegenſtände und ihres Be
darfes kann der entſprechende Lei beim Verkauf de Gegenſtandes
voll erzielt und auch überſchritten werden, aber als Grundlage
der Beurtheilung dienen doch vorweg die nothwendigen
Herſtellungskoſten. Hier beſteht Greifbares zul Beurtheilung
des Geldwerthes des Gegenſtandes und ſeiner Verſchuldbarkeit.
Wenn alſo ſchon 37 und Gegenſtand etrennt werden, ſo
beſteht doch enn (ziemli verläßlicher 0  Ab, nach welchem
die eſſung vorgenommen werden ann

Anders iſt * bei Bewertung von run und Boden, denn
hier gibt eS keinen Erzeugungswerth. Die atur iſt uns von
ott gegeben und ſe die auf Beſſerung des Bodens ange  2
wendeten Koſten erhalten keineswegs einen ſelbſtſtändigen Charakter,
ſie verſchwinden In dem oden, nehmen deſſen Charakter 0
ſie haben beſten Falls QAus einem minderen einen eſſeren ertrag  2
reicheren obden gemacht, aber von einer Berechnung der Her
ſtellungskoſten und Geltenlaſſen derſelben als ſelbſtſtändiges
Capital kann nicht die ede ſein. Der Boden kann verbeſſert,

kann verſchlechtert werden, bleibt aber immer oden, das
heißt, ein Stück der Natur Der Geldwerth eines Stückes Natur
iſt alſo durch Herſtellungskoſten nicht beſtimmbar. Erſt
der reine Ertrag ekannt wird, den da Stück atur In einem
gewiſſen Zeitabſchnitte, etwa durchſchnittli ein jedes V  (VW.  ahr In
olge der aufgewendeten Irheit gibt, und wenn ferner der
Ertrag bekannt iſt, den ern von Menſchenhänden gemachter
Gegenſtand etwa ein Haus un einem Jahre bringt,
kann man QAus Vergleich der beiderſeitigen Erträge und, weil
der Capitalwerth des einen Gegenſtandes bekannt iſt, auf den
Capitalwerth des anderen Gegenſtandes, hier alſo des Stückes
Natur ſchließen. Beim Haus wird alſo ſagen: Es koſtet

B — 100.000 C räg dagegen rein — 4000 fl., olglich
räg * ercen des darauf verwendeten Geldes

Beim tück Natur (Feld) wird agen: räg Im
Durchſchnitte alle Jahre 4000 fl., da der 100.000
Hausbeſitzer jährlich auch 4000 oder 407 ekommt und weil
dieſer ofu In einem gegebenen Augenblicke der allgemein
gebräuchliche iſt, 0 capitaliſirt man die 4000 Ertrag des
Naturſtückes mit 40j70 und erhält einen ausgerechneten Capital
r von Natürlicher Weiſe iſt dieſer auf indirectem
Wege gefundene apitals⸗ eigentlich Verkaufswerth veränderlich,
denn bleibt der Ertrag auch genau derſelbe, während der Zinsfuß



— 560 —

wechſelt, ſo iſt der Capitalwerth ereits bedeutend erſchoben
Inſolange un der Ertrag ſteigt oder doch gleich leibt, wäh
rend der Zinsfuß fällt, nimmt der Capitalwerth des Bodens
zu, ſo größer wird In der capitaliſtiſchen Wirthſchaft die
Verſchuldbarkeit des Bodens; odann ahber der insfuß
ſteigt oder der reine Ertrag Aus irgend welchen Urſachen

ruck durch fremdländiſche Concurrenz der Naturproducte
ſinkt, dann ſinkt auch der Capitalwerth des Bodens, wäh

rend die eingetragenen und nicht eingetragenen Schulden Im
elben Betrage haften etben Wurde eine 100.000 fl.⸗Wirth

mit alſo zuL Hälfte verſchuldet, ſo werden
beim Sinken des Capitalwerthes auf teſelben
Ulden bereits 2

27⁵ der Wirthſchaft elaſten. Einen ähnlichen
organg kann man eben jetzt beobachten. Aus verſchiedenen
Gründen iſt der Verkaufswerth der Gründe ſeit dem Jahre 1873
ſucceſſive geſunken; die ypothekenſchulden ind In erſelben Zeit
noch bedeutend gewachſen. Der Zinsfuß iſt allerdings Iim All
gemeinen geſunken, aber ur wenig für den Grundbeſitzer.
Die geſammte Landwirthſchaf iſt alſo eute bei geſunkenem
Verkaufswerthe mit einer größeren Schuld eld  E als früher
bei Verkaufswerthe, anderſeits iſt der Reinertrag geſunken,
dagegen der Hypotheken⸗Zinsfuß bis 1878 ungefähr derſelbe
geblieben.

8 dieſer Zuſammenſtellung ergibt S ſich wie ſehr der
Landwirthſchafts-Beſitzer, der das Unglück hat, ulden
aben, Afd abhängt, wie ein ungünſtiger Zufall ihn
wirthſchaftlich erdrücken kann. Es iſt dieß ein unnatürliches
Verhältniß, wie 8 aus der Unnatur des heutigen Hypotheken—
Credits entſpringen muß Bedenkt man ferner, daß der
Landwirthſchafts-Beſitzer Ezwungen iſt, in der ege Unter
ſehr ungünſtigen Umſtänden Schulden zu machen, weil die
acherben mit einem EI des künſtlich ausgerechneten Capital⸗
werthes abfinden muß, und nicht einem jeden einen Acker als
Ausſteuer mitgeben kann, aher eld aufnehmen muß, wenn
eL nicht zufälliger Weiſe noch welches liegen hat; ſo ergibt
ſich wie hart und drückend dieſes unnatürliche Verhältni den
Landmann trifft Wenn man nicht dem vollkommenen Ruin
unſeres ſelbſtſtändigen Bauernſtandes zuſehen will, wird eS noth⸗
wendig ſein, EDL ehr al  & ernſteren Maßregeln zu greifen,
we  6 auf richtigen Principien eruhen

Vor lem iſt Grund ud Boden kein Capital, ev hat
aber auch keinen directen, ſondern höchſtens einen abgeleiteten
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Capital(Geld.)Werth, Verkehrswerth, iſt Natur, EL liefert
einen Ertrag, venn gehörig bearbeitet; 1e nach Fruchtbarkeit,
age und anderer Umſtände liefert Er einen größeren bder
kleineren Reinertrag, und dieſer Reinertrag, welcher im Urch⸗
ſchnitte mehrere Jahre, In längeren Perioden, meiſt UUVL wenig
wechſelt, iſt die Grundlage der Geldwerthbeſtimmung. Dieſer
Reinertrag Ollte daher naturgemäß bei der Verſchuldung aus
ſchließlich berückſichtigt werden, nicht aber der E unſtäteund mit dem wechſelnde Verkehrswerth. Anſtatt der
Capitalſchulden wäre daher die allein richtige Er⸗
rags- bder Rentenſchuld anzuſtreben; und auch dieſe
UL oweit * abſolut nothwendig iſt

Ehemals beſtand dieſe Rentenſchuld, dieſelbe Qr aber den
damaligen Verhältniſſen entſprechend, äußerſt ſchwerfällig nament
lich wegen der ſchwierigen oft unmöglichen Ablöſung. Das Ren  —
tenprincip iſt anch Eute und 3 allen Zeiten das allein richtige,
NUL muß * den Bedürfniſſen der Zeit angepaßt werden; mament⸗
lich gehört hiezu die Ablösbarkeit; 10 ⁰ wird woh 3u erwägen
ſein, ob CS Nl zweckmäßig wäre, durchaus dem Aus der Rente
3u zahlenden Zins ein geringes Amortiſationspercent beizufügen,
⁰ daß In dem Zin die Amortiſationsgebühr bereits enthalten
wäre.

Nirgends mehr, als bei der Grundſchuld tritt die El  E  —
beſitzerſcha de Gläubigers hervor. Der Gläubiger iſt auf einen
beſtimmten Boden, oft inen kleinen Acker vorgemerkt, der erth
dieſes Wirthſchaftstheiles gehört ihm Bei Simultan⸗Hypotheken
gehört dem Gläubiger ern beſtimmter Theil (8 Werthes der
Wirthſchaft, gewiß aber nicht mehr. Sobald die Wirthſchaft oder
ein Theil derſelben al Deckung lent, ſobald alſo der Gläubigereinen Theil der Wirthſchaft reſpective thre. Werthes
kauft hat, hat E ein Recht auf leſe Wirthſchaft bder den lrth  E
ſchaftstheil, aber 9e nicht auf die Perſon oder deren ander—
weitiges Vermögen. Di  68 wied Am ſo klarer, nan das
Entſtehen der meiſten Grundſchulden beobachtet. Da  S Entſtehenderſelben iſt 3zum überwiegend großen Theil auf Befriedigung
der Nacherben und auf rückſtändige Kaufſchillingsreſte zurü
zuführen, was chon vor Jahren der bekannte Volkswirth Rod
bertus⸗Jagetzow dargelegt hat Ein Nacherbe hat Nun allerdingseinen Anſpruch auf einen entſprechenden Theil der geſammten
Erbſchaftsmaſſe Wie geſagt, hat aber dieſe Erbſchaftsmaſſe an
Grund und Boden einen eigentlichen Capitals⸗, ſondern
einen Ertragswerth, folglich gebührt dem Nacherben ein
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entſprechender Thei des Ertrages, und vill E einen Theil
Iu eld erhalten, ſo müßte E ſich mit dem Anerben auf eine
billige Weiſe uden Wenn Nun, wie S heute geſchieht, der
Ertrag der Wirthſchaft mit ErE capitaliſirt wird, der Nach
erbe jedoch einen Capitalstheil odey er erhält, reſpective
denſelben gegen die üblichen Zinſen auf der Wirthſchaft
liegen läßt, o bekommt Hauſe aus einen größeren Zins
al ſeinem Erbtheile nach ihm zukommen würde. Wenn nun
der Verkehrswerth der Wirthſchaft ſinkt, ſo bleibt der Nacherbe
im Beſitze derſelben Summe, während der Anerbe allein den
unverſchuldeten Verluſt zu tragen hat Ob Uuun der Anerbe ſeinen
l iegen läßt oder zurückzieht oder Afur eine Schuld
gemacht werden muß, bleiht ſich gleich, denn immer räg der
Anerbe allein den Verluſt, der ihn unter Umſtänden vollſtändig
ruiniren kann. Aehnlich iſt eS bei Kaufſchillingsreſten. Denn der
Käufer 3⁴ des Kaufſchillings, des Wirthſchafts⸗
werthes, nd bleibt ſchuldig. Sinkt nun der Geldwerth des
Beſitzes, ſo wir mehr als das als ela  8 erſcheinen.
Dem würde abgeholfen werden, (un der Verkäufer NUUuUr Iu
Rentenſcheinen, (u 3 wie geſagt wo möglich In amortiſirbaren)
außer mit barem ausgezahlt werden dürfte, eil die Rente
eine viel gleichmäßiger bleibende iſt, als der künſtlich
berechnete Capitalswerth, eigentlich Verkehrswerth. Allerdings
geſtaltet ſich da Verhältniß umgekehrt, der Verkehrs⸗ bder
Tauſchwerth de Beſitzers ſteigt, dann iſt (8 der Anerbe oder
Inhaber des Beſitzes, der an er gewinnt (d an dem
Werthe, der dem Beſitze beigelegt wird), aber nicht
am Ertrag, außer der Ertrag ſelbſt wäre dauernd geſtiegen, was
aber u der Regel der guten ewirthſchaftung zuzuſchreiben iſt,
alſo als eln vermehrter Arbeitsgewinn anzuſehen iſt; ud waäre
die Steigerung des rtrages alſo der Vortheil des Beſitzinhabers
auch äußeren von ihm unabhängigen Verhältniſſen zuzu⸗
ſchreiben, ſo wäre V noch immer Aus Billigkeitsgründen
wer ſeine Arbeit den Ertrag erſt ermöglicht), als aus ſocialen
Rückſichten entſprechend, einen „zufälligen“ Gewinn dem ——.
inhaber zukommen zu laſſen, weil ſein Gedeihen, das Gedeihen
ſeiner Wirthſchaft und ſeiner Familie der Geſellſch nd
dem Staate größerem ganz unſchätzbarem) Vortheil iſt,
al die Bevorzugung der mobilen Nacherben.

Die Einführung Renten⸗Anſtalten (wohl
zweckmäßigſten von Anſtalten. die von den einzelnen Ländern
protegirt ud garantirt ſind, oder, wie Andere wollen, direet
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von Landezanſtalteig, elch jeder Ul E  6jedo minimale Größen feſtgeſetzt ſein müßten) d U orti irbar
Rentenſcheine 9i III Hälfte bder .74 des Ertragesübergeben würden, könnte hier wirkſam helfen,namentlich wenn dieſe Rentenanſtalten die
Monsignore Greuter im Tiroler Landtage und vom
Wiener „Vaterlande“angeregte Ablöſung der
värtig beſtehenden 4  0  eten, h. U mwandlungderſelben In amortiſirbare Renten, 3 übernehmenhätten. Durch dieſe Maßregel würde die allein richtige undeinen Zins berechtigende Theilhaberſchaft ſtärker ausgeſprochenwerden, und der ländliche Eſt wäre ein für allemal von den
läſtigen, ets 3u ſeinem Nachtheile ausfallenden Zinsſchwankungen

Efrrelt.
Die Detail⸗Beſtimmungen dieſer Anſtalten und die Ueber⸗

9  — und Ablöſungsmaßregeln würden wohl II den verſchie—denen Ländern verſchieden ausfallen, hier köonnte nur des Prin⸗cips Erwähnung eſchehen Die richtige Einführnng des Principsur gar manche heute beſtehende Härten und Unbilligkeitenhinwegräumen und die Zinsfrage einen mächtigen Schritt näherbringen den Uunwandelbaren allein richtigen chriſtlichen Grund  2  2
ſätzen; endlich würde die feſteſte Grundlage der Geſellſchaft,der ländliche namentlich bäuerliche unabhängige Beſitzerſtand,bor dem ihm drohenden Ruin werden

Das Maria Obereitamilche Syſtem Geunr
YVvoteſtantismus gegenůber

Ein U öſterreichiſcher Religionsgeſchichte dem
Jahrhunderte.

on Joſef etal, Hauskaplan bei den Frauen vont Uten Hirten 3zu Graz
Aeltere Geſchichte.

Im oberen Murthale (Steiermark, Diöceſe Seckau, Gerichts-ſprengel Murau) unweit der ſalzburgifhen Grenze liegt diePfarre Vor mehr als 100 V  ahren befanden ſich daſelbUnter Ctrea 2700 Katholiken — 400— bis 500 Proteſtanten.Dieſe erhielten ſich Iu Steiermark, Kärnten und Oberöſterreichäberall uur In den Gebirgswinkeln; ähren aber dieſelben Iuden meiſten Gegenden den Bekehrungsverſuchen, die mit einer
gewiſſen Ausdauer gemacht wurden, erfolgreichen Widerſtandleiſteten, gehört Stadl 0 jenen wenigen Pfarreien, aus denen
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